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▶▶ Leserforum
Datenschutz-folgeabschätzung in meiner zahnarztpraxis?

| f r A G e:  „Muss ich aufgrund der Telematikinfrastruktur (TI) eine Daten-
schutz-Folgeabschätzung nach DS-GVO in meiner Praxis durchführen?“ |

A n t Wo r t :  Nein. Es ist richtig, dass eine Datenschutz-Folgeabschätzung 
auch durchzuführen ist, wenn der Einsatz besonders riskanter Verfahren 
oder neuer Technologien geplant ist. Mit der Einführung der TI kommt zwar 
ein neues Prozedere der Datenverarbeitung in die Praxis, jedoch ist die Tech-
nologie hinter der TI nicht wirklich neu. Zudem hat das Bundesamt für 
 Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) die TI als besonders sicher 
deklariert (Sicherheitsstufe 5). Da der Gesetzgeber den Ärzten die Anbindung 
ihrer Praxen an die TI explizit vorschreibt, ist die Übermittlung von Patienten-
daten im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen, also das so-
genannte Versichertenstammdatenmanagement (VSDM), DS-GVO-konform.

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-
Württemberg, Andrea Voßhoff, hat sich dazu sogar sinngemäß folgender-
maßen geäußert: Ärzten und Zahnärzten fehlen i. d. R. die Kenntnisse, um die 
Funktionsweise und Sicherheit der TI abschätzen und bewerten zu können. 
Sie hätten keine Möglichkeit, selbst Maßnahmen innerhalb der TI zu ergrei-
fen und für alle durchzusetzen. Es sei ihnen daher kaum möglich, eine 
 Datenschutz-Folgeabschätzung über den Konnektor hinaus durchzuführen. 
Die Schnittstelle zum Konnektor stelle die Grenze für die Datenschutz-Folge-
abschätzung dar. Die Verantwortung des Leistungserbringers im Rahmen 
einer Datenschutz-Folgeabschätzung ende beim Konnektor.
(von Dr. med. dent. Markus Heckner, Geschäftsleitung DENS GmbH, Teltow, 

www.zahnarztsoftware.de)
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▶▶ Kfz-Kosten
Kfz-Steuer ist auch bei einem Dieselfahrverbot zu zahlen

| Das Finanzgericht Hamburg hat die Klage eines Dieselfahrers abgewie-
sen, der wegen der Dieselfahrverbote eine Herabsetzung der Kfz-Steuer 
begehrte (FG Hamburg, Urteil vom 14.11.2018, Az. 4 K 86/18 O, Urteil unter 
www.dejure.org). Gegen die nicht zugelassene Revision hat er Nichtzulas-
sungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof eingelegt (Az. BFH III B 2/19). |

Aus den entscheidungsgründen: Der Besteuerungstatbestand ist bereits 
verwirklicht, wenn das Fahrzeug nach den verkehrsrechtlichen Bestimmun-
gen zum Verkehr zugelassen wurde. Ob das Fahrzeug überhaupt genutzt wird 
und welche Straßen befahren bzw. nicht befahren werden, ist nach der ge-
setzlichen Ausgestaltung der Kfz-Steuer unerheblich. Dass der Steuerpflich-
tige mit seinem Euro-5-Fahrzeug wegen zwischenzeitlich von einzelnen 
Kommunen (wie auch der Freien und Hansestadt Hamburg) verhängten 
Fahrverboten einzelne Straßen nicht befahren darf, berührt daher die Fest-
setzung der Kfz-Steuer nicht. Eine Reduzierung bzw. Aufhebung der Kfz-
Steuer ist gesetzlich nicht vorgesehen.
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